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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt  die als Anlage beigefügte „Siebzehnte Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Kamen“ und billigt 
gleichzeitig die dieser Satzung zugrunde liegende Gebührenbedarfsberechnung. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren konnten nach 
einer spürbaren Senkung ab 01.01.1995 bis zum 31.12.2000 stabil gehalten werden, 
wobei die Gebührensätze zur Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Kamen“ 
am 01.01.1998 nochmals geringfügig ermäßigt worden sind. Bedingt durch die um ca. 
434 TEUR gestiegene Lippeverbandsumlage für das Jahr 2001 gegenüber 2000 war eine 
Anhebung der Gebührensätze zum 01.01.2001 unumgänglich. 
 
Die Gesamtkosten der Kalkulation 2002 fallen im Vergleich zu 2001 um ca. 266 TEUR höher 
aus. Dieser Betrag entspricht damit annähernd den Mehrkosten für die Lippeverbands-
umlage in Höhe von ca. 271 TEUR. Die Abweichungen der übrigen Kostenarten gestalten 
sich per Saldo annähernd neutral, wie die als Anlage beigefügte Kalkulation verdeutlicht. 
 
Eine Einbeziehung der betriebswirtschaftlich ermittelten Unterdeckung des Jahres 2000 
gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 ff. KAG NRW in Höhe von 49.161,66 EUR in den Gebührenbedarf 
des Jahres 2002 erfolgte nicht, da bei der Kalkulation des Jahres 2000 durch einen fre-
iwilligen Verzicht auf einen Teil des erforderlichen Gebührenbedarfs eine geplante 
Unterdeckung erzeugt worden ist. 
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Wie bereits in den Jahren 2000 und 2001 praktiziert, verzichtet der Eigenbetrieb auch bei der 
Kalkulation 2002 auf einen Teil des erforderlichen Gebührenbedarfs durch Anrechnung von 
handelsrechtlichen Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von ca. 424 TEUR. 
 
Mit dieser Vorgehensweise kommt der Eigenbetrieb seinem Versprechen nach, erwirt-
schaftete Überschüsse aus Vorjahren zur Aufrechterhaltung der Gebührenstabilität bzw. 
zur Abfederung des Gebührenbedarfs in den kommenden Jahren einzusetzen. 
 
Der kalkulatorische Zinssatz wurde im Rahmen der Kalkulation des Jahres 2002 ent-
sprechend einer Einschätzung der mittelfristigen Situation am Kapitalmarkt von 7,00 % auf 
6,75 % gesenkt, obwohl nach der Rechtsprechung des OVG NRW auch eine Verzinsung bis 
zu 8 % möglich gewesen wäre. 
 
Die Verteilungsrelation der Lippeverbandsumlage beträgt bei der Kalkulation 2002:  
 
 Schmutzwasser / Niederschlagswasser 70 % / 30 % (bisher 68 % / 32 %) 

Mit dieser aktualisierten Verteilungsrelation wird der Kostenträger „Schmutzwasser“ im 
Vergleich zu den Vorjahren stärker belastet, der Kostenträger „Niederschlagswasser“ 
entsprechend entlastet. 
 
Die Anpassung des Verteilungsmaßstabes war erforderlich im Hinblick einer aktualisierten, 
verursachungsgerechten Verteilung der Lippeverbandsumlage auf die Kostenträger.  
 
Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2002 ergibt sich nach Abzug des 
Gemeindeanteils (ca. 32 % vom Gebührenbedarf für die Niederschlagswasserbeseitigung) 
und weiterer Nebenerlöse ein durch Gebühren zu deckender Gesamtbedarf in Höhe von 
7.606.760 EUR. Bei Division des Gebührenbedarfs der beiden Kostenträger durch die 
geschätzten Veranlagungsmengen für das kommende Wirtschaftsjahr errechnet sich eine 
Erhöhung des Gebührensatzes für Schmutzwasser in Höhe von 6,28 % gegenüber dem 
Wirtschaftsjahr 2001, während der Gebührensatz für Niederschlagswasser sogar um 2,15 % 
gesenkt werden kann, wie die unten aufgeführte Tabelle 1 verdeutlicht. 
 
Aus der Veränderung der Gebührensätze errechnen sich insgesamt Gebührenmehrein-
nahmen des Wirtschaftsjahres 2002 gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2001 in Höhe von ca. 
2,4 % (inkl. Kostenanteil der Stadt Kamen für die Straßenoberflächenentwässerung), die 
jedoch zur Deckung des Gebührenbedarfs erforderlich sind. 
 
 

 
Bezeichnung 

 
2001 

 
2002 

 
Veränderung

 EUR EUR % 
 
Schmutzwassergebühr (cbm) 1,91 2,03

 
+ 6,28

 
Niederschlagswassergebühr (qm) 0,93 0,91

 
- 2,15

 
Tabelle 1 
 
Der Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass ein Verzicht zur Abfederung des Gebührenbedarfs 
durch die Anrechnung von Überschüssen aus Vorjahren zu einer Erhöhung des Ge-
bührensatzes für Schmutzwasser in Höhe von ca. 11 % statt ca. 6,3 % geführt hätte. 
Darüber hinaus hätte dieser Verzicht sogar zu einer Erhöhung des Gebührensatzes für 
Niederschlagswasser in Höhe von 3,23 % statt zu einer Senkung in Höhe von 2,15 % 
geführt. 
 
 



3 

Nachrichtlich: 
 
Veränderung der Gebührensätze ohne Anrechnung von Überschüssen aus Vorjahren: 
 

 
Bezeichnung 

 
2001 

 
2002 

 
Steigerung 

 EUR EUR % 
 
Schmutzwassergebühr (cbm) 1,91 2,12 + 10,99
 
Niederschlagswassergebühr (qm) 0,93 0,96 +   3,23
 
Tabelle 2 
 
 
Mit Rückblick auf bisherige Vorhersagen bleibt die Feststellung, dass sich nach einer 
Prognose aus der 1994 erstellten Broschüre „ Die neue Seseke“ als Auswirkung des 
Sesekeprogramms bereits für das Jahr 1999 Gebührensätze ergeben hätten, die erheblich 
über dem heutigen Niveau liegen. Durch eine Maßnahmenstreckung ist diese Entwicklung 
jedoch nicht eingetreten. 
 
Aus Gründen der Aktualität ist jedoch die Erkenntnis gewichtiger, dass die kalkulierten 
Gebührensätze der Jahre 2001 und 2002 auch unterhalb der Werte liegen, die im Jahr 2000 
auf der Basis einer Prognose des Lippeverbandes über die Entwicklung der Verbandsum-
lage bis zum Jahr 2005 errechnet worden sind (Tabelle 3). 
 
Die Vorstellung der verschiedenen Varianten (Gebührenentwicklung bei voller Umsetzung 
der Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung, ohne diese Kosten, bzw. Deckelung auf 
255.646 EUR /Jahr) erfolgte in der Sitzung des Werksausschusses am 21.09.2000.  
 
Nachrichtlich: 
 
Vergleich mit den Gebührensätzen auf der Basis einer Prognose des Lippeverbandes über 
die Entwicklung der Verbandsumlage bis 2005: 
 
 

  
Prognose

 
Rechnung 

 
tatsächliche

 
Gebühren-   
sätze 

 
Bezeichnung 

 
2001 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 EUR EUR EUR EUR 
 
Schmutzwassergebühr  
(cbm) 

2,07 2,18 1,91 2,03 

 
Niederschlagswassergebühr 
(qm) 

0,98 1,02 0,93
 

0,91 

 
Tabelle 3 
 
Auf die beiliegende Gebührenbedarfsberechnung wird verwiesen. 
 
Anlagen: 
 
- Gebührenbedarfsberechnung (Kalkulation) 
- Satzungsentwurf
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